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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 17/23

vom 21. Dezember 2023 
Gz.: 36-30010

Urlaubsanspruch für tarifbeschäftigte Lehrkräfte
Betriebsferienregelung

Anlage:  Stellung und Bearbeitung von der Betriebsferienre-
gelung abweichenden Urlaubsanträgen für tarifbe-
schäftigte Lehrkräfte

1. Allgemeines

Der Urlaubsanspruch für tarifbeschäftigte Lehrkräfte ist durch 
§ 44 Nr. 3 TV-L geregelt. Danach ist der Urlaub in den Schul-
ferien zu nehmen.

Diese Regelung weicht von derjenigen der verbeamteten Lehr-
kräfte im Land Brandenburg (§ 4 Abs. 1 EUrlDbV) ab, wonach 
der Urlaub durch die Schulferien abgegolten ist.

Es bedarf daher für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte eines Ver-
fahrens, wie deren Erholungsurlaub in den Schulferien zu neh-
men ist.

In Anbetracht der Regelung in Nummer 5 VV-Arbeitszeit-Lehr-
kräfte, welche die Pflichten auch für die tarifbeschäftigten 
Lehrkräfte in den Schulferien eng begrenzt, erfolgt mit der 
nachfolgenden Betriebsferienregelung ein interessengerechter 
Ausgleich zwischen den Individualinteressen der tarifbeschäf-
tigten Lehrkräfte und dem mit einer individuellen Urlaubsge-
währung für jede einzelne Lehrkraft verbundenen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwandes für Lehrkräfte und Schulleitungen.

2. Betriebsferienregelung für tarifbeschäftigte Lehrkräfte

Zur Gewährung des Urlaubsanspruches nach § 44 Nr. 3 Ab-
satz 1 Satz 1 TV-L gelten als Betriebsferien

−	 die	Winterferien,
−	 die	2.	Woche	der	Osterferien,
−	 die	3.	bis	5.	Woche	der	Sommerferien,
−	 die	2.	Woche	der	Herbstferien	sowie
−	 die	Weihnachtsferien.

Auf schriftlichen Antrag der Lehrkräfte kann eine abweichende 
Urlaubsgewährung innerhalb der Schulferien erfolgen, sofern 
dienstliche Gründe nach Nummer 5 Absatz 1 Sätze 3 und 4 der 
VV-Arbeitszeit Lehrkräfte nicht entgegenstehen.

Der	Antrag	ist	spätestens	vier	Wochen	vor	Beginn	des	jeweili-
gen Ferienzeitraums zu stellen, für den die abweichende Lage 
des Erholungsurlaubs beantragt wird. Ein entsprechender Vor-
druck ist als Anlage beigefügt. Es ist vorgesehen, diesen zu-
künftig auch elektronisch zur Verfügung zu stellen.

Während	der	vorgenannten	allgemeinen	Betriebsferien	werden	
keine Fortbildungen oder sonstigen Arbeitspflichten geplant.

Die vorstehende Regelung vermeidet zusätzlichen Arbeitsauf-
wand in den Schulen. Es werden alle Urlaubstage (-ansprüche) 
durch die Betriebsferienregelung abgedeckt. Vorliegend kann 
der Arbeitgeber den gesamten Urlaubsanspruch durch Be-
triebsferien festlegen. Denn bei tarifbeschäftigten Lehrkräften 
ist die Urlaubslage bereits tarifvertraglich auf die Schulferien 
beschränkt. Dem gegenüber sind die arbeitgeberseitigen Mög-
lichkeiten	 der	 Heranziehung	 tarifbeschäftigter	 Lehrkräfte	 in	
den Ferien nach Nummer 5 Absatz 1 Sätze 3 und 4 VV-Arbeits-
zeit Lehrkräfte eng begrenzt.

Die Möglichkeit, von der Betriebsferienregelung eine abwei-
chende Urlaubsgewährung zu beantragen, deren Ablehnung 
allein nach Maßgabe von Nummer 5 Absatz 1 Sätze 3 und 4 
VV-Arbeitszeit Lehrkräfte erfolgen kann, sichert die Individua-
lisierbarkeit des Urlaubsanspruches innerhalb der Schulferien.

3. Inkrafttreten

Dieses	Rundschreiben	 tritt	mit	Wirkung	 vom	1.	 Januar	 2024	
in Kraft.
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Name, Anschrift, Personalnummer der Lehrkraft Datum

An
Schulleiterin / Schulleiter
Schule…

Anlage zum Rundschreiben des MBJS 17/23 vom 21.12.2023
Antrag auf abweichende Gewährung des Erholungsurlaubes (nur für tarifbeschäftigte Lehrkräfte)

Hiermit beantrage ich meinen Erholungsurlaub in den Schulferien abweichend wie folgt zu nehmen;
die Anzahl der mir zustehenden Urlaubstage wird dadurch nicht überschritten (durch mit „entfällt“ bzw. 
Angabe der Ferienwochen in der Spalte „abweichender Zeitraum“ gekennzeichnet):

Festlegung nach o. g. Rundschreiben abweichender Zeitraum

die Winterferien ________________________

die 2. Woche der Osterferien ________________________

die 3. bis 5. Woche der Sommerferien ________________________

die 2. Woche der Herbstferien ________________________

die Weihnachtsferien ________________________.

___________________
Unterschrift Lehrkraft

Genehmigung durch Schulleiterin / Schulleiter

Der beantragte abweichende Erholungsurlaub wird genehmigt. □

Der beantragte abweichende Erholungsurlaub wird abgelehnt, □
weil zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen (z. B. geplante 
Fortbildungen oder die Dienstpflicht in der Vorbereitungswoche)

______________________________
Unterschrift Schulleiterin / Schulleiter
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